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Perlammlung.)

Iubalt:

Gesed, die Reglstrlrungs-Gebühren In der Pfalz betreffend. (XV. Bellage zum Abschiede für Ae Stände-

Geseh,
die Registrirungs=GebühreninderPfalz

betreffend.

Ludwig
von Gottes Gnaden König von NVaye#n,

Vagraf bey Uhein,
Herzog von Vayern, Kranken und in

Ichwaben cte. 2c.

Wir haben nach Vernehmung Unse-
res Staatsraths, mit Beirath und Zustlm-

mung Unserer Lieben und Getreuen, der
Stände des Reiches, beschlossen, und verord-
nen, wie folgt:

Die Erwerbungen von Liegenschaf-
ten unter einem lästigen Rechtstitel
von Seiten des Kreises, der Bezirke und
der Kantone zu öffentlichen Zwecken sind von
der Entrichtung der verhälmißmäßigen Ein-
registrirungs-Gebühren frei, und lediglich der
bestimmten Gebühr von acht und zwanzig
Kreuzer unterworfen.


